
Betreff:

Hallo

wie besprochen, senden wir dir die Argumente bezüglich der Aggregation am NVP im Anhang zu.

Wie besprochen, haben wir uns ebenfalls Gedanken zur Eindeutigkeit des NVPs gemacht.  Die elegante Lösung
wären Netzlokationen (NeLos), die aber zur PQ zeitlich noch nicht zur Verfügung stehen werden. Daher kam
von uns die Idee, die Aggregation über MaLos abzuwickeln: Diese können kleiner als NVPs sein und sollten
daher sowohl aus Sicht des Aggregators zu bevorzugen sein als auch für uns besser abzurechnen sein.

Den konzeptionellen Vorschlag sowie die Argumente f indest du im Anhang.

Liebe Grüße

Subject: Kleinanlagenpool: Wirklich jede Anlage messen?

Lieber

ich würde gerne mit dir/euch zu einem spezifischen Anliegen telefonieren, das uns aus dem politischen Raum erreicht
hat:

Das BMWE wird um Prüfung gebeten, ob die Präqualifikation auf Pool-Ebene auf Basis eichrechtskonformer iMSys-
Daten am Netzverknüpfungspunkt vorgenommen werden kann, anstatt auf Ebene der einzelnen Anlagen hinter dem
Netzverknüpfungspunkt. Die Präqualifikation auf Einzelanlagen-Ebene hinter dem Netzverknüpfungspunkt wurde
faktisch bedeuten, dass jeder Heimspeicher/jede Wärmepumpe bzw. Ladesäule einen eigenen Zähler + individuelle
Anschlussnetzbetreiber-Bestätigungen benötigen würde. Der bürokratische Aufwand würde das Pooling
verunmöglichen.

Nach erster interner Prüfung ich denken wir, dass man durchaus eine solche Vereinfachung als Wahlmöglichkeit
zulassen könnte. Aber nur unter zwei Bedingungen:

1) Es müssten ALLE Anlagen, die an dem NVP angeschlossen sind, als Anlagen des Kleinanlagenpools gelten.
2) Die Leistung des NVP selber darf das Größenlimit für Anlagen im KAP (1 MW inst. Leistung) nicht

überschreiten.

Wenn der Bieter die Vereinfachung in Anspruch nimmt, würden alle Anlagen hinter dem NVP quasi wie eine Anlage
behandelt. Wirsehen da kein Missbrauchspotenzial.
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Sollte Bedingung 2 nicht erfüllt sein, kann der Anlagenbetreiber immer noch einen KAP mit seinen Anlagen bilden -
dann müssen die Einzelanlagen jedoch wie gehabt einzeln gemessen sein.

Weitergedachte Variante: Wenn einzelne Anlagen hinter dem NVP lastganggemessen sind (und andere nicht), dann
könnte man diese lastganggemessene Kapazität bei der Prüfung der Bedingungen 1 und 2 „rausrechnen“. Bedingung 1
gilt dann nur noch für die verbleibenden Anlagen, Bedingung 2 gilt dann für eine Netzanschlusskapazität ohne die
lastganggemessenen Anlagen. Variante wäre grds. denkbar und bestimmt im Sinne der Branche, würde aber auch
wieder neue Komplexität bedeuten.

(Nebensächlicher Hinweis: Der Grundsatz „alles hinter NVP ist wie eine Anlage“ bedeutet bei der (später zu
regelnden) Umlagenberechnung, dass am selben NVP keine Anlagen hängen können, die den umlagenpflichtigen
Verbrauch senken können. D.h. alle Anlagen am NVP werden bei der Berechnung der Umlage mit ihrer Baseline
angesetzt. Würde man das nicht tun, würden die Anlagen ungerechtfertigterweise doppelte Erlöse kassieren - einmal
über die StromVKG-Förderung und einmal in Form von Einsparungen bei der Entrichtung der Umlage. Das gilt es zu
vermeiden. Diese Vorgabe (Wer darf die Umlage senken, wer wird mit Baseline angerechnet?) wird im Detail
sicherlich für einige Komplexität bei der Umsetzung sorgen, aber das müssen wir nicht heute klären.)

Mich würde eure Einschätzung zu diesem Sachverhalt interessieren.

Können wir kurzfristig (morgen?) einen Call dazu aufsetzen?

Ich kann 11-15 Uhr. Gerne kleine Runde. Ich nehme alleine Teil oder -bei  Bedarf -p lus  Berater

Viele Grüße
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